
 

 

 

O R T S G E M E I N D E  R U S C H B E R G  

 
 

NIEDERSCHRIFT 
über die Sitzung des Gemeinderates Ruschberg 

am 25.06.2020 
 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende: 20:15 Uhr 
Sitzungsraum: Bürgerhaus Ruschberg, Hauptstraße 13, 55776 Ruschberg 
 
 
 
Anwesend: 
 
Alfred Heu Ortsbürgermeister 
Wolfgang Schmitt Erster Beigeordneter 
Sebastian Simon Beigeordneter 
Michael Biehrer Ratsmitglied 
Tobias Büstrin-Theiß Ratsmitglied 
Bernd Schneider Ratsmitglied 
Reinhold Winand Ratsmitglied 
Joachim Milbredt Ratsmitglied 
Gerold Martini Ratsmitglied 
Franz-Ulrich Werle Ratsmitglied 
Alexander Stumpf Ratsmitglied 
Holger Bier Ratsmitglied 
  
 
Entschuldigt: 
 
Gabriele Rieger  
  
 
Von der Verwaltung: 
 
Bernd Alsfasser Bürgermeister bis TOP 6 
Matthias Bachmann Fachbereich 2 

 
Außerdem anwesend: 
 
Zwei Bürger der Ortsgemeinde Ruschberg  
 
 
Zu der auf heute anberaumten Sitzung des Ortsgemeinderates Ruschberg waren die Mitglieder 
mit Einladung vom 22.06.2020 form- und fristgerecht unter Mitteilung von Ort und Stunde der 
Beratung sowie der Tagesordnung geladen worden. Die oben aufgeführten Mitglieder waren 
erschienen. Der Vorsitzende stellte die Beschlussfähigkeit fest.  
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Seitens der Mitglieder des Ortsgemeinderates wurde eine Änderung der Tagesordnung nicht 
beantragt. Ortsbürgermeister Heu wies jedoch darauf hin, dass betreffend des 
Tagesordnungspunktes 2 „Beratung über erneute Ausschreibung Wasserhochbehälter“ für den 
Monat Juli 2020 neue Entwicklungen erwartet werden. Er schlägt daher vor, den 
Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung abzusetzen. Hiergegen erhebt sich seitens der 
Ratsmitglieder kein Widerspruch. Alle übrigen Tagesordnungspunkte verschieben sich 
entsprechend.  
 
Die Sitzung war öffentlich.  

TAGESORDNUNG 
 
 
 
 
 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Bau einer Multifunktionshalle als zentrale Sportanlage in 

Baumholder 
 

047/2020/OG 

2. Beratung über eine Zuschussantrag des FCR 
 

066/2020/OG 

3. Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung (EBS) der 
Ortsgemeinde Ruschberg 
 

2019/OG/133 

4. Verlängerung des bestehenden Vertrages zur jährlichen 
Standsicherheitsprüfung von Grabmalen 
 

2019/OG/147 

5. Beratung Bildband Ruschberg 
 

069/2020/OG 

6. Anfragen und Mitteilungen 
 

 

7. Einwohnerfragestunde 
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BESCHLÜSSE 
 
 
 
 
TOP 1. Bau einer Multifunktionshalle als zentrale Sportanlage in Baumholder 

 
Nach einleitenden Erläuterungen von Ortsbürgermeister Heu erteilt dieser Bürgermeister 
Alsfasser das Wort. Herr Alsfasser erläutert die Sach- und Rechtslage.  
 
Die Fraktion der SPD im Verbandsgemeinderat hat mit Schreiben vom19.02.2020 beantragt, im 
Verbandsgemeinderat einen Grundsatzbeschluss zum Bau einer zentralen Sportstätte in der 
Stadt Baumholder herbei zu führen. 
Hintergrund ist, dies ergibt sich aus der Begründung zu diesem Antrag,  dass die SPD der 
Auffassung ist, dass die städtische Sporthalle „Westrichhalle“ in Baumholder, die 
bekanntermaßen einen erheblichen Sanierungsstau aufweist, eine zentrale Sportstätte darstellt. 
Als Ersatz hierfür solle eine neue Sporthalle von der Verbandsgemeinde errichtet werden. 
 
Gemäß § 67 Absatz 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung ist die Verbandsgemeinde für den Bau und 
die Unterhaltung von zentralen Sportanlagen zuständig. 
„Zentrale Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen sind öffentliche Eirichtungen, die Zwecken des 
Sports, des Spiels oder der Freizeitgestaltung dienen und die nach ihrer Planung oder nach 
Standort, Umfang und Ausstattung nicht nur für die Benutzung durch Einwohner der 
Ortsgemeinde des Standorts, sondern auch für die Mehrheit der übrigen Ortsgemeinden 
derselben Verbandsgemeinde bestimmt und geeignet sind“ (§ 5 Aufgaben-Übergangs-
Verordnung). 
Dies bedeutet, dass die zu errichtende Halle für die Mehrheit der Ortsgemeinden der Verbands-
gemeinde Baumholder bestimmt und geeignet sein muss.  
Dies setzt natürlich voraus, dass in den Ortsgemeinden ein Bedarf  vorhanden sein sollte, bevor 
über eine Investition von geschätzten mindestens 6 Mio. Euro mit entsprechenden haushalts-
rechtlichen Konsequenzen (Erhöhung VG-Umlage) nachgedacht wird. Zur Information wurden 
die möglichen finanziellen Auswirkungen beispielhaft kalkuliert und dargelegt. Diese Kalkulation 
ist als Anlage dieser Vorlage beigefügt. 
 
Ein solcher überwiegender Bedarf wurde bisher, außer durch den aktuellen Antrag, nicht an die 
VGV heran getragen und wird von dort derzeit auch nicht gesehen. 
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 07. Mai d.J. beschlossen, in den einzelnen 
Ortsgemeinden eine Abfrage zu starten, um zu klären, ob überhaupt ein Bedarf für die 
Errichtung einer solchen Halle vorhanden ist. Da in der Stadt Baumholder auch ein Bedarf für 
eine Versammlungsstätte und  einen Jugend-raum (als Ersatz für das ehemalige evangelische 
Jugendzentrum) gesehen wird, könne diese auch als Multifunktionshalle ausgestaltet sein und 
die vorgenannten Funktionen integrieren. 
 
Der Gemeinde- / Stadtrat wird gebeten auf der örtlichen Ebene einen solchen Bedarf zu 
eruieren und einen Beschluss herbei zu führen, ob eine Notwendigkeit  für den Bau einer neuen 
Halle in Baumholder als zentrale Sportanlage für die VG Baumholder gesehen wird. 
 
Seitens der Fraktion der Bürgerliste wird erklärt, dass sich diese gegen den Bau einer zentralen 
Sportstätte durch die Verbandsgemeinde ausspricht.  
Gründe hierfür sind die zu erwartenden Kosten und die Tatsache, dass auf Grund der 
derzeitigen Belegung der Westrichhalle keine freien Kapazitäten für Vereine aus den 
umliegenden Ortsgemeinden zu erwarten sind.  
 
Da keine Wortmeldungen vorliegen ergeht durch Ortsbürgermeister Heu folgender 
Beschlussvorschlag:  
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Von Seiten des Ortsgemeinderates wird ein Bedarf für den Bau einer Multifunktionshalle in 
Baumholder als zentrale Sportstätte in der Trägerschaft der VG Baumholder  nicht gesehen 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, keine Nein-Stimme 
 
 
 
TOP 2. Beratung über einen Zuschussantrag des FCR 

 
Ortsbürgermeister Heu führt hierzu aus, dass der FC Ruschberg Renovierungsarbeiten am 
Sportheim durchgeführt hat. Die Kosten hierfür beliefen sich auf ca. 10.000,00 Euro. Die 
Ortsgemeinde hat einen Zuschuss in Höhe von 1.000,00 Euro hierfür in den Haushaltsplan 
eingestellt. Nach dem zwischenzeitlich die Haushaltsgenehmigung vorliegt, könnte dieser 
Zuschuss dem FC Ruschberg nun bewilligt und ausgezahlt werden.  
 
 
Beschluss: 
 
Die Ortsgemeinde Ruschberg unterstützt des FC Ruschberg mit einem Zuschuss in Höhe von 
1.000,00 Euro. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, keine Enthaltung, keine Nein-Stimme 
 
 
Die Ratsmitglieder Sebastian Simon und Gerold Martini waren gem. § 22 GemO von Beratung 
und Beschlussfassung ausgeschlossen.  
 
 
 
TOP 3. Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung (EBS) der Ortsgemeinde 

Ruschberg 
 
Durch Beschluss des Ortsgemeinderates vom 12. November 2019 wurde festgelegt, dass die 
Ortsgemeinde den bisherigen Privatweg „Thiergarten“ (Flur 11, Flurstück 189) ins Eigentum 
übernimmt. Auch wenn der bisherige Eigentümer die Übernahme kostenlos angeboten hat, so 
entstehen der Ortsgemeinde dennoch Kosten, z.B. für den notariellen Vertrag und die 
Eintragung im Grundbuch. Dabei handelt es sich um beitragsfähige Kosten, § 128 Abs. 1 Nr. 3 
BauGB. Entsprechend § 94 GemO sind daher Erschließungsbeiträge zu erheben. 
Die Erhebung gemeindlicher Abgaben setzt wiederum eine Satzung voraus, § 2 Abs. 1 KAG. 

Die derzeitige Erschließungsbeitragssatzung (EBS) der Ortsgemeinde vom 29. August 1988 
i.d.F. der Änderungssatzung vom 04. Juli 1995 entspricht nicht mehr dem aktuellen Muster des 
GStB. Die Verbandsgemeindeverwaltung empfiehlt daher den Erlass einer Neufassung damit 
eine rechtssichere Erhebung der Erschließungsbeiträge sichergestellt ist. 

Nachfolgend die Unterschiede zwischen der aktuellen Satzung und dem Vorschlag der 
Neufassung: 

- § 1, Erhebung von Erschließungsbeiträgen: 
Lediglich redaktionelle Änderungen. 

- § 2, Art und Umfang der Erschließungsanlagen: 
Die aufgeführten bauplanungsrechtlichen Nutzungsarten werden an die zwischenzeitlich 
ebenfalls geänderte BauNVO angepasst. Die genannten Höchstbreiten werden ebenfalls 
angepasst. 
Absätze 4 und 5 können entfallen, da die bisherige Aufzählung der beitragsfähigen Kosten 
lediglich beispielhaft war („insbesondere“) und § 128 BauGB bereits eine Regelung zum 
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Umgang des Erschließungsaufwands enthält. Eine gemeindliche Satzung kann von dieser 
gesetzlichen Regelung daher nicht abweichen. 

- § 3, Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands: 
Absatz 1 wird dahingehend geändert, dass der Aufwand nur generell nach den 
tatsächlichen Kosten ermittelt wird. Dies ist das im gesamten Beitragsrecht (nunmehr) 
durchgängige Verfahren. In Absatz 2 erfolgt keine Änderung. 

- § 4, Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand: 
Satz 2 wurde gestrichen. Es handelt sich dabei aber lediglich um eine redaktionelle 
Änderung, da Zuschüsse die ausdrücklich zur Entlastung der Beitragspflichtigen bestimmt 
sind generell abzuziehen sind und so die „tatsächlichen Kosten“ (siehe § 3) mindern. 

Der bisherige § 5 (Abrechnungsgebiet, Grundstücksflächen und Geschoßflächen) wird 
gestrichen, da die hierin enthaltenen Regelungen in den neuen § 5 (bisher § 6), Verteilung des 
umlagefähigen Erschließungsaufwands, aufgenommen werden. 

- § 5, Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands (bisher § 6): 
Aufnahme der Regelungen aus dem bisherigen § 5. 
Bei der Festsetzung der Tiefenbegrenzung (Absatz 3) ist darauf zu achten, dass diese die 
typischen örtlichen Verhältnisse tatsächlich widerspiegelt (BVerwG, Urteil vom 14.09.2004, 
9 C 15.03). In der bisherigen Satzung (§ 5 Abs. 2 Nrn. 1 und 2) und in der 
Ausbaubeitragssatzung wird als Tiefenbegrenzung 40 m festgesetzt. 
In Absatz 4 wird der bisherige Maßstab „Geschossfläche“ durch den Maßstab 
„Vollgeschosse“ ersetzt. Dies entspricht der Regelung in der Ausbaubeitragssatzung. Eine 
Gewichtung ist zwingend erforderlich um das Maß der baulichen Nutzung abzubilden. 
In den Absätzen 5 und 6 wird geregelt, wie die maßgebliche Vollgeschosszahl zu ermitteln 
ist. Dabei wird – wie in der Ausbaubeitragssatzung auch – zwischen überplanten Gebieten 
und dem unbeplanten Innenbereich unterschieden. 
Absatz 7 regelt die Zuschläge für eine gewerbeähnliche Nutzung. Eine Gewichtung ist 
zwingend erforderlich um die Art der baulichen Nutzung abzubilden. 

- § 6, Eckgrundstücksvergünstigung: 
War bisher in § 6 Abs. 3 geregelt, nun als eigenständiger Paragraph in der Satzung 
aufgeführt. 
In Absatz 1 wird die Regelung aufgenommen, dass im Falle des Aufeinandertreffens einer 
Gemeindestraße mit einer klassifizierten Straße die Vergünstigung nur für die 
Teileinrichtungen gewährt wird die in beiden Verkehrsanlagen in der Baulast der Gemeinde 
stehen. In der Regel sind dies Straßenbeleuchtung und Gehwege. Da die Anlieger nicht für 
die Kosten der Fahrbahn einer klassifizierten Straße herangezogen werden, dürfen sie 
auch für die Fahrbahn einer Gemeindestraße keine Vergünstigung erhalten. 
Mit Absatz 2 Buchstabe a) wird die sog. „Missbilligungsgrenze“ in die Satzung 
aufgenommen. Diese wurde von der Rechtsprechung entwickelt um zu vermeiden, dass 
besonders große Grundstücke – zu Lasten – der übrigen Beitragspflichten durch die 
Eckgrundstücksregelung übermäßig entlastet werden. 
Absatz 2 Buchstabe b) regelt, dass die Eckgrundstücksvergünstigung für Grundstücksteile 
entfällt, die wegen der Tiefenbegrenzungsregelung bereits nicht beitragspflichtig sind (keine 
doppelte Entlastung). 

- § 7, Kostenspaltung: 
Aufnahme und Definition des Begriffs „Mischfläche“. 

- § 8, Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 
Lediglich redaktionelle Änderungen. 

- Bisheriger § 8 a, Immissionsschutzanlagen 
Wird ersatzlos gestrichen, da es sich lediglich um eine Verweisung auf eine weitere 
mögliche Satzung gehandelt hat. Diese wurde im Fall von Ruschberg aber nie erlassen. 

- Bisheriger § 9, Beitragsbescheid 
Wird ersatzlos gestrichen, da die Regelungen zum Beitragsbescheid sich bereits aus dem 
BauGB ergeben. 
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- Neuer § 9, Vorausleistungen (bisher § 10) 
Der Absatz 2 konnte wegen der Streichung des bisherigen § 9 komplett entfallen, im 
übrigen nur redaktionelle Änderungen. 

- Neuer § 10, Ablösung des Erschließungsbeitrages (bisher § 11) 
Lediglich redaktionelle Änderungen. 

 
Ergänzend dazu erläutert Herr Bachmann die wichtigsten Änderungen in der Neufassung der 
Erschließungsbeitragssatzung und beantwortet Fragen der Ratsmitglieder: 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat Ruschberg beschließt die beigefügte „Satzung der Ortsgemeinde 
Ruschberg über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung)“ als 
Satzung. 
 
Die im beigefügten Entwurf noch offenen Punkte werden wie folgt ergänzt: 
 
§ 5 Abs. 3 Buchstabe a): 40 m 
 
§ 5 Abs. 3 Buchstabe b): 40 m 
 
 
Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen, keine Enthaltung, keine Nein-Stimme 
 
 
 
TOP 4. Verlängerung des bestehenden Vertrages zur jährlichen 

Standsicherheitsprüfung von Grabmalen 
 
Der bestehende Vertrag zur jährlichen Überprüfung der Standsicherheit von Grabsteinen 
zwischen dem Ingenieurbüro Becker in Weilmünster und den teilnehmenden Ortsgemeinden 
läuft Ende 2019 aus. 
Der derzeit geltende Preis pro geprüftem Grabmal beläuft sich auf 1,07 €. 
Vom Büro Becker liegt nun ein Anschlussangebot vor, gültig ab dem Jahr 2020. Für die 
jährliche Grabmalprüfung mit ausführlicher Dokumentation und allen Nebenkosten (inkl. 
Fahrtkosten) werden nunmehr nur noch 1,01 € (inkl. USt.) pro geprüftem Grabmal berechnet. 
Dieses Angebot gilt für die Beauftragung von drei Jahren. 
Das Vergleichsangebot von der Fa. Malter in Dillingen ergab, dass das Ingenieurbüro Becker 
günstigster Anbieter blieb. 
Aufgrund der seit 2012 gemachten sehr guten Erfahrungen mit dem Ingenieurbüro Becker wird 
die Annahme des Anschlussangebotes empfohlen.  
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt die Verlängerung des Vertrages zur Überprüfung der 
Standsicherheit von Grabmalen mit dem Ingenieurbüro Becker um weitere drei Jahre zum 
angebotenen Preis von 1,01 € (inkl. USt.) pro geprüftem Grabmal. 
 
Abstimmungsergebnis:  12 Ja-Stimmen, keine Enthaltung, keine Nein-Stimme 
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TOP 5. Beratung Bildband Ruschberg 

 
Der Erste Beigeordnete Wolfgang Schmitt übernimmt die Sitzungsleitung.  
 
Ortsbürgermeister Heu erläutert, dass ein Bildband über die Ortsgemeinde Ruschberg erstellt 
werden soll. Dieser soll die bisher bei Ehrungen verwendeten Präsente wie Zinnteller, 
Glaswappen oder Präsentkörbe ersetzen. Es ist nicht geplant, diesen zum freien Verkauf 
anzubieten. Er soll lediglich Verwendung durch die Gemeinde finden. Es liegt hierzu ein 
Angebot von Herrn Andreas Heu in Höhe von 1.249,50 € für die Erstellung des Bildbandes vor. 
Ein einzelner Bildband soll im Anschluss 10,00 € kosten. Weiterhin informiert Herr Heu darüber, 
dass ein Bürger des Ortes Ruschberg, der nicht genannt werden möchte, sich bereit erklärt hat 
50 % der Kosten für die Erstellung des Bildbandes zu übernehmen. Im Anschluss verlässt Herr 
Heu den Sitzungssaal.  
 
Da versehentlich das Angebot nicht allen Ratsmitgliedern vorab zur Verfügung gestellt wurde, 
erläutert Herr Schmitt nochmals die Inhalte. Nach kurzer Diskussion stellt er zur Abstimmung, 
dass der Auftrag entsprechend erteilt wird.  
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung 
 
Ortsbürgermeister Heu kehrt in den Sitzungsraum zurück und übernimmt wieder die Leitung der 
Sitzung.  
 
 
 
TOP 6. Anfragen und Mitteilungen 

 
Durch Herrn Ortsbürgermeister Heu wird folgende Mitteilung gemacht: 
 
- Nachdem in der Straße Mohrenhügel zwei baufällige Häuser durch die Kreisverwaltung 

abgerissen wurden, hat die Ortsgemeinde die Abbruchstelle zwischenzeitlich renaturiert. 
 
- Die Haushaltsgenehmigung wurde durch die Kreisverwaltung erteilt.  
 
- Durch die Initiatoren des Bürgerkaffees wird ein Klettergerüst für den Spielplatz finanziert.  
 
- Der Glasfaserausbau in der Ortsgemeinde läuft. Es besteht weiterhin die Möglichkeit 
Anschlüsse über die OIE zu beziehen.  
 
- Der Straßenausbau im Bereich Neuer Weg - Auf Kremel – Kremelstraße wird fortgeführt. 

Derzeit wird die letzte Straße durch die Firma in Angriff genommen. Nach Aussage des 
Auftragsnehmers ist mit einem Bauende für Oktober dieses Jahres zu rechnen.  

 
 
Seitens der Ratsmitglieder werden folgende Anfragen gestellt:  
 
- Aus den Reihen des Rates wird darauf hingewiesen, dass die Hecke im Bereich des 

Bürgerhauses zurückgeschnitten werden müsste. Ortsbürgermeister Heu erläutert hierzu, 
dass dies erst nach Ende der Brutzeit der Vögel möglich ist.  

 
- Auf dem Grundstück Weber in der Straße Möhrenhügel befindet sich eine größere Tanne. 

Hierzu ergeht die Anfrage wer für die Verkehrssicherungspflicht nach dem Abriss der Häuser 
zuständig ist. Ortsbürgermeister Heu und der Vertreter der Verwaltung erläutern, dass die 
Verkehrssicherungspflicht weiterhin bei den Erben von Herrn Weber liegt.  

 



- 8 - 

- Seitens des Ortsgemeinderates wird darauf hingewiesen, dass auf dem Friedhof 
Pflegearbeiten ausstehen. Ortsbürgermeister Heu erläutert hierzu, dass der Gemeindearbeiter 
sich derzeit in Urlaub befindet und nach Ende des Urlaubs diese in Angriff nehmen wird.  

 
- Aus dem Ortsgemeinderat wird auf den Zustand eines Hauses an der Hauptstraße 

hingewiesen. Ortsbürgermeister Heu erläutert hierzu, dass auch dieses Gebäude als 
Einsturzgefährdet an die Kreisverwaltung gemeldet werden wird.  

 
- Die Ratsmitglieder monieren, dass der zuständige Revierförster an diesem Abend nicht zur 

Beantwortung verschiedener Fragen zur Verfügung steht. Ortsbürgermeister Heu und der 
Vertreter der Verwaltung beantworten generelle Fragen aus dem Rat zur möglichen 
Verpachtung des Gemeindewaldes an ein Privatunternehmen. 

 
 
 
TOP 7. Einwohnerfragestunde 

 
Seitens der Einwohner werden folgende Punkte angesprochen: 
 
- Die Straße Mohrenhügel wurde beim Abriss der beiden baufälligen Häuser beschädigt. Die 

Einwohner bitten um Klärung wer hierfür aufkommt. 
 
- Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Gehwege durch Bäume und Hecken auf 

Privatgrundstücken zugewachsen sind. 
 
- Im Rahmen der Baumaßnahme der Straße Neuer Weg wurde eine Entwässerungsrinne neu 

gesetzt. Diese sei bereits jetzt beschädigt. Ortsbürgermeister Heu erläutert hierzu, dass es 
sich nach Aussagen des Auftragnehmers einen optischen Mangel handele. Es bestehe eine 
Gewährleistung von 5 Jahren. Er wird das Thema jedoch nochmals auf einer Besprechung mit 
den Beteiligten angehen.  

 
- Die Anfrage eines Bürgers zu Belegungsmöglichkeiten der Brühlhalle wurde vom Vertreter der 

Verwaltung dahingehend beantwortet, dass Nutzungsmöglichkeiten auch für Vereine aus den 
umliegenden Ortschaften der Verbandsgemeinde bestehen. Sofern Bedarf hierfür angemeldet 
wird, wird dies im Rahmen der Erstellung der Belegungspläne berücksichtigt werden.  

 
- Im Hinblick auf die laufenden Arbeiten zur Erstellung einer Dorfchronik wird angefragt, in 

welcher Form die aktualisierten Vereinschroniken hier eingebunden werden. 
Ortsbürgermeister Heu erläutert, dass Arbeiten an der Chronik laufen jedoch wegen der 
Corona Pandemie unterbrochen werden mussten. Er rechnet mit einem Erscheinen der 
Dorfchronik für das Jahr 2020, spätestens 2021. 

 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen schließt Ortsbürgermeister Heu die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
gez. Alfred Heu     gez. Matthias Bachmann 
……………………………………………….  ………………………………………….. 
Vorsitzender      Schriftführer 
 
 
 


